
Umsetzung des Verpackungsgesetzes

Gemeinderat

Sitzung am 14.12.2017



Das neue Verpackungsgesetz

� Tritt am 1.01.2019 in Kraft

� Gilt nur für Verpackungen

• Verpackungen – duale Systeme
• Nichtverpackungen – örE

� Schaffung einer zentralen Stelle

� Erhöhung der Verwertungsquoten

� Pfand- und Rücknahmepflichten



Das neue Verpackungsgesetz

� örE legen Rahmenvorgaben (erst ab 1.01.2019 möglich) durch  schriftlichen 
Verwaltungsakt fest

• Art des Sammelsystems

• Art und Größe der Sammelbehälter

• Häufigkeit und Zeitraum der Behälterleerungen

� soll möglichst effektive und umweltverträglicher Erfassung  sicherstellen

� muss für Systembetreiber technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar sein

� darf nicht über den Entsorgungsstandard der Restmüllsammlung hinausgehen
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Erfassungssysteme 
Leichtverpackungen (LVP)
2017

Kreis WAF: Neue LVP-Verträge ab 01.01.2019
Abstimmung Systembetreiber bis ca. März 2018 

Kreis GT: Neue LVP-Verträge ab 01.01.2021
Abstimmung Systembetreiber bis ca. März 2020
Übergangsvorschrift: 2 Jahre 



Erfassung von Verpackungen
ab 1.01.2019

� 1. Beibehaltung des jetzigen Sammelsystems

bzw. Everswinkel

� 2. Gelbe Tonne für Verpackungen für den gesamten Kreis

� 3. Wertstofftonne für Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen



Umsetzung Verpackungsgesetz

Gelbe Säcke Gelbe Tonne Wertstofftonne

14-täglich 14-täglich/vierwöchentlich vierwöchentlich

keine Auswirkungen
auf die Mengen

höherer Störstoffanteil
weniger Restmüll

höherer Störstoffanteil
weniger Restmüll

Abfalltrennung
für Bürger einfacher

keine Auswirkungen
auf die Kosten

eventuell Beteiligung an den 
Kosten für die Störstoffe

Kostenbeteiligung
für kommunalen Anteil
ca. 2,00 € netto pro E/a

Beschaffung gelbe Säcke
oft schwierig,

Qualität minderwertig

eventuell Stellplatzprobleme eventuell Stellplatzprobleme

sauberes Stadtbild sauberes Stadtbild

Kommunale Beteiligung
und damit Einfluss auf

Sammlung und Verwertung

Gegenüberstellung der Erfassungssysteme



Umsetzung Verpackungsgesetz

�27. September 2017: Bürgermeisterkonferenz

�20. Oktober 2017: AG Abfall

�Bis Ende 2017: Mitteilungsvorlage in den politischen Gremien

�Parallel: Verhandlungen mit den Systembetreibern
Abstimmungsvereinbarung und Systembeschreibungen 
Ausschreibungs-und Verhandlungsführer stehen derzeit noch nicht 
fest, daher Umsetzung Wertstofftonne zum 1.01.2019 schwierig

�Bis Februar 2018: Beschlüsse in den politischen Gremien

�März/April 2018: Ausschreibung der Sammlung durch den 
verantwortlichen Systembetreiber

�Bis August 2018: Organisation Logistik und Behälterbeschaffung für 
kommunalen Anteil bei Einführung Wertstofftonne

�Bis Dezember 2018: ggf. Anpassung des Abfallwirtschaftskonzeptes  und 
der Abfallsatzungen, umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit 
bei Umstellung des Erfassungssystems



Vielen Dank

für Ihre 
Aufmerksamkeit!


